
PLANZEICHENERLÄUTERUNG

GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

SOEZ

SONSTIGES SONDERGEBIET „EINZELHANDEL“; HIER: LEBENSMITTELMARKT, 
DROGERIEMARKT
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 11 BAUNVO)

SO
SONSTIGES SONDERGEBIET „EINZELHANDEL UND DIENSTLEISTUNGEN“; HIER: 
FEINKOSTLADEN, REISEBÜRO, CAFÉ, BISTRO UND RESTAURANT
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 11 BAUNVO)

GOKmax.
9,0 m / 8,0 m

HÖHE BAULICHER ANLAGEN; HIER: MAXIMALE GEBÄUDEOBERKANTE
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 18 BAUNVO)

GRZ
0,9 / 0,7

GRUNDFLÄCHENZAHL
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 19 BAUNVO)

II ZAHL DER VOLLGESCHOSSE ALS HÖCHSTMASS
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 20 BAUNVO)

VF
1.500 qm / 700 qm / 

125 qm

ZULÄSSIGE VERKAUFSFLÄCHEN IN QM ALS HÖCHSTMASS
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 16 BAUNVO)

Bauweise
a

ABWEICHENDE BAUWEISE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 4 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 23 ABS. 3 BAUNVO)

St/TG
FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE, TIEFGARAGE MIT ZUFAHRT UND NEBENANLAGEN 
(Z.B. EINKAUFSWAGENBOXEN)
(§ 9 ABS. 1 NR. 4 BAUGB)

ANSCHLUSS AN ÖFFENTLICHE STRASSENVERKEHRSFLÄCHEN; HIER: EIN- UND 
AUSFAHRTSBEREICHE
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

p PRIVATE GRÜNFLÄCHEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB)

UMGRENZUNG VON FLÄCHEN ZUM ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN 
UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 25A BAUGB)

ABRISS DES GEBÄUDEBESTANDES/ DER BAULICHEN ANLAGE

ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICHES MASS BZW. UNTERSCHIEDLICHE NUTZUNG

Art der baulichen 
Nutzung

max. Verkaufs-
fläche

Grundflächen-
zahl

Höhe baulicher 
Anlagen

Bauweise Vollgeschosse

ERLÄUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE

3.2	GRUNDFLÄCHENZAHL 
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 19 BAUNVO

Siehe Plan. 
Die Grundflächenzahl (GRZ) wird analog § 9 Abs. 1 Nr. 1 
BauGB i.V.m. § 19 Abs. 1 und 4 BauNVO auf 0,9 für 
den Bereich des SO „Einzelhandel“ (Lebensmittel- und 
Drogeriemarkt) sowie auf 0,7 für den Bereich des SO 
„Einzelhandel und Dienstleistungen“ (Feinkostladen, 
Reisebüro, Café, Bistro und Restaurant) festgesetzt.

Bei der Ermittlung der Grundfläche sind die 
Grundflächen von

•	 Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
•	 Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO,
•	 baulichen Anlagen unterhalb der Gelände

oberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich 
unterbaut wird,

mitzurechnen.

Der Grundstücksfläche des SO „Einzelhandel“ 
(Lebensmittel- und Drogeriemarkt) i.S.v. § 19 Abs. 3 
BauNVO sind die privaten Grünflächen hinzuzurech-
nen.

Weiterhin sind den Grundstücksflächen i. S. v. § 19 Abs. 
3 BauNVO Flächenanteile an Gemeinschaftsanlagen 
hinzuzurechnen. Gemeinschaftsanlagen sind pri-
vate Anlagen, die einem begrenzten Kreis von 
Grundstückseigentümern gehören, die durch die gemein-
same Errichtung und Unterhaltung einer Verpflichtung 
aus gesetzlichen Vorschriften nachkommen (z. B. 
Gemeinschaftsgaragen und Gemeinschaftsstellplätze).

4.	 BAUWEISE
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 22 BAUNVO

Siehe Plan. 
Analog § 22 Abs. 4 BauNVO wird die abweichende 
Bauweise (a) festgesetzt. 
In der abweichenden Bauweise ist eine Grenzbebauung 
zulässig / darf im Grenzabstand gebaut werden. Zudem 
sind Gebäudelängen von mehr als 50 m zulässig.

5.	 ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE 
GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 23 BAUNVO

Siehe Plan. 
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im 
Bebauungsplangebiet durch die Festsetzung von 
Baugrenzen bestimmt. 

Analog § 23 Abs. 3 BauNVO dürfen Gebäude und 
Gebäudeteile die Baugrenze nicht überschreiten. 
Demnach sind die Gebäude innerhalb des im Plan 
durch Baugrenzen definierten Standortes zu errichten. 
Ein Vortreten von Gebäudeteilen in geringfügigem 
Ausmaß kann ausnahmsweise zugelassen werden.

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind 
untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen 
(§  14 BauNVO) zulässig, die dem Nutzungszweck 
der in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke oder 
des Baugebiets selbst dienen und seiner Eigenart 
nicht widersprechen (z.B. befestigte Zufahrten und 
Zugänge, Wege sowie alle sonstigen für den ord-
nungsgemäßen Betrieb des Lebensmittelmarktes / 
Lebensmitteldiscounters, des Drogeriemarktes bzw. 
des Feinkostladens / Reisebüros / Cafés / Bistros 
/ Restaurants erforderlichen Einrichtungen (z.B. 
Abfallpresse & -behälter, Einkaufswagenbox, Außen- & 
Fluchttreppe, Stützwand)). Die Ausnahmen des §  14 
Abs.  2 BauNVO gelten entsprechend. (siehe ergän-
zend auch Festsetzung der Flächen für Stellplätze und 
Nebenanlagen analog § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Das gleiche gilt für bauliche Anlagen soweit sie nach 
Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig sind oder 
zugelassen werden können.

6.	 FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE, TIEFGARAGEN 
MIT ZUFAHRTEN UND NEBENANLAGEN 
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 4 BAUGB 		
I.V.M. § 12 BAUNVO

Siehe Plan. 
Stellplätze, Tiefgaragen mit Zufahrten und 
Nebenanlagen sind sowohl innerhalb der überbauba-
ren Grundstücksflächen als auch in den festgesetzten 
Flächen für Stellplätze, Tiefgaragen mit Zufahrten und 
Nebenanlagen zulässig.

Innerhalb der festgesetzten Flächen für Stellplätze, 
Tiefgaragen mit Zufahrten und Nebenanlagen 
sind zudem Ladestationen für Elektromobile und 
Einkaufswagenboxen als Nebenanlagen zulässig.

Lüftungsschächte, etc. sind auch außerhalb der dafür 
festgesetzten Flächen für Stellplätze, Tiefgaragen mit 
Zufahrten und Nebenanlagen zulässig.

1.	 VORHABEN- UND ERSCHLIESSUNGSPLAN
§ 12 ABS. 3A BAUGB I.V.M. § 9 ABS. 2 BAUGB

Gemäß § 12 Abs. 3a BauGB wird unter Anwendung 
des § 9 Abs. 2 BauGB festgesetzt, dass im Rahmen der 
festgesetzten Nutzungen nur solche Vorhaben zulässig 
sind, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger 
im Durchführungsvertrag verpflichtet.

2.	 ART DER BAULICHEN NUTZUNG
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB; §§ 1-14 
BAUNVO

2.1	SONSTIGES SONDERGEBIET 
„EINZELHANDEL“; HIER: LEBENSMITTEL-
MARKT UND DROGERIEMARKT
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 11 
BAUNVO

Zulässig sind analog § 11 Abs. 3 BauNVO:

Siehe Plan.
Sonstiges Sondergebiet „Einzelhandel“ analog 
§  11 Abs. 3 BauNVO; hier: Lebensmittelmarkt und 
Drogeriemarkt

1.	 Ein Lebensmittelmarkt / Lebensmitteldiscounter 
mit einer Verkaufsfläche von max. 1.500 qm (zur 
anrechenbaren Verkaufsfläche zählen nicht die 
Flächen, der unter Ziffer 3. bis 11. genannten 
Anlagen und Einrichtungen),

2.	 Ein Drogeriemarkt mit einer Verkaufsfläche von 
max. 700 qm (zur anrechenbaren Verkaufsfläche 
zählen nicht die Flächen, der unter Ziffer 3. bis 11. 
genannten Anlagen und Einrichtungen),

3.	 Lagerräume, Funktions- und Nebenräume, 
Verwaltungsräume, Aufenthalts-/ Sozialräume für 
Personal,

4.	 Nebenanlagen (wie z.B. Rollsteige, Treppenräume 
und Aufzüge),

5.	 Stellplätze,
6.	 Einkaufswagenboxen,
7.	 Backshop / Backvorbereitung,
8.	 Werbeanlagen,
9.	 Abfallpresse, Wertstoff- und Abfallbehälter,
10.	alle sonstigen für den ordnungsgemäßen Betrieb 

des Lebensmittelmarktes / Lebensmitteldiscounters 
bzw. des Drogeriemarktes erforderlichen 
Einrichtungen,

11.	Ladestationen für Elektromobile.

Bei Aufgabe des Drogeriemarktes kann die frei 
werdende Verkaufsfläche dem Lebensmittelmarkt 
/ Lebensmitteldiscounter zum Teil zugeteilt werden 
(max. 2.000 qm VKF).

2.2	SONSTIGES SONDERGEBIET 
„EINZELHANDEL UND 
DIENSTLEISTUNGEN“; HIER: 
FEINKOSTLADEN, REISEBÜRO, CAFÉ, 
BISTRO UND RESTAURANT
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 11 
BAUNVO

Zulässig sind analog § 11 Abs. 3 BauNVO:

Siehe Plan.
Sonstiges Sondergebiet „Einzelhandel und 
Dienstleitungen“ analog §  11 Abs. 3 BauNVO; hier: 
Feinkostladen, Reisebüro, Café, Bistro und Restaurant

1.	 Ein Feinkostladen mit einer Verkaufsfläche von 
max. 125 qm, ein Reisebüro, ein Café, ein Bistro 
und ein Restaurant,

2.	 Lagerräume, Funktions- und Nebenräume, 
Verwaltungsräume, Aufenthalts-/ Sozialräume für 
Personal,

3.	 Nebenanlagen,
4.	 Stellplätze,
5.	 Einkaufswagenboxen,
6.	 Werbeanlagen,
7.	 Abfallpresse, Wertstoff- und Abfallbehälter,
8.	 alle sonstigen für den ordnungsgemäßen Betrieb 

des Feinkostladens, des Reisebüros, des Cafés, 
des Bistros und des Restaurants erforderlichen 
Einrichtungen,

9.	 Ladestationen für Elektromobile.

3.	 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. §§ 16-21A BAUNVO

3.1	HÖHE BAULICHER ANLAGEN; HIER: 
GEBÄUDEOBERKANTE
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB  
I.V.M. § 18 BAUNVO

Siehe Plan.
Maßgebender oberer Bezugspunkt für die baulichen 
und sonstigen Anlagen ist die Gebäudeoberkante. Die 
maximale Gebäudeoberkante wird auf 9,00 m für den 
Bereich des SO „Einzelhandel“ (Lebensmittel- und 
Drogeriemarkt) und auf 8,00 m für den Bereich des SO 
„Einzelhandel und Dienstleistungen“ (Feinkostladen, 
Reisebüro, Café, Bistro und Restaurant) festgesetzt.

Die Gebäudeoberkante wird definiert durch den 
höchstgelegenen Abschluss einer Außenwand oder 
den Schnittpunkt zwischen Außenwand und Dachhaut 
(Wandhöhe) oder den Schnittpunkt zweier geneigter 
Dachflächen (Firsthöhe).

Maßgebender unterer Bezugspunkt für die Angabe der 
Höhe baulicher Anlagen ist die Oberkante des Ein- und 
Ausfahrtsbereiches im Bereich der Trierer Straße.

Die zulässige Gebäudeoberkante kann durch unter-
geordnete Bauteile (technische Aufbauten, etc.) auf 
max. 20 % der Grundfläche bis zu einer Höhe von max. 
1,5 m überschritten werden.

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN (ANALOG § 9 BAUGB + BAUNVO)

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzungen 
gelten u. a. folgende Gesetze und Verordnungen in 
den jeweils gültigen Fassungen:
•	 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
08. August 2020 (BGBI. I S. 1728).

•	 Baunutzungsverordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. 
I S. 3786).

•	 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleit-
pläne und die Darstellung des Planinhalts (Plan-
zeichenverordnung - PlanzV) vom 18. Dezember 
1990 (BGBI. I S. 58), zuletzt geändert durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBl. I S. 
1057).

•	 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. 
Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 
(BGBl. I S. 306).

•	 Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 
des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 
306).

•	 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Was-
serhaushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBI. I S. 1408) 
(Verfahren), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 2. Juni 2021 (BGBl. I S. 1295) (Sat-
zung).

•	 Saarländische Landesbauordnung (LBO) (Art. 1 
des Gesetzes Nr. 1544) vom 18. Februar 2004, 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 04. De-
zember 2019 (Amtsbl. I 2020 S. 211, 760).

•	 § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes 
(KSVG) des Saarlandes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 
682), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 24. 
Juni 2020 (Amtsbl. I S. 776) (Verfahren), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 09. 
Dezember 2020 (Amtsbl. I S. 1341) (Satzung).

•	 Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im 
Saarland - Saarländisches Naturschutzgesetz 
- (SNG) - vom 05. April 2006 (Amtsbl. 2006 S. 
726), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 
13. Februar 2019 (Amtsbl. I S. 324) (Verfahren), 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 12. Mai 
2021 (Amtsbl. I S. 1491) (Satzung).

•	 Saarländisches Denkmalschutzgesetz (SDschG) 
(Artikel 3 des Gesetzes Nr. 1946 zur Neuord-
nung des saarländischen Denkmalschutzes und 
der saarländischen Denkmalpflege) vom 13. Juni 
2018 (Amtsbl. 2018, S. 358).

•	 Saarländisches Wassergesetz (SWG) vom 28. Juni 
1960 in der Fassung der Bekanntmachung vom 
30. Juli 2004 (Amtsbl. S. 1994), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 13. Februar 2019 (Amtsbl. 
I S. 324).

•	 Saarländisches Gesetz zur Ausführung des Bun-
des-Bodenschutzgesetzes (Saarländisches Boden-
schutzgesetz - SBodSchG) vom 20. März 2002 
(Amtsbl. 2002 S. 990), zuletzt geändert durch 
das Gesetz vom 21. November 2007 (Amtsbl. S. 
2393).

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

•	 Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB aufgestellt. 
Die Vorschriften des § 13 BauGB gelten entsprechend. Damit wird gem. § 13 Abs. 3 BauGB von einer Um-
weltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 
Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, der zusammenfassen-
den Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB und gem. § 13 Abs. 2 BauGB von der frühzeitigen Unterrichtung 
und Erörterung nach §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB abgesehen.

•	 Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Dörrwiese-Mühlenklopp 2. Änderung“ ersetzt in seinem Geltungs-
bereich die beiden rechtskräftigen Bebauungspläne „Dörrwiese – Mühlenklopp“ (2006) bzw. „Dörrwiese 
– Mühlenklopp – 1. Änderung“ (2011).

•	 Nach § 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG ist es verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes und von Kurzum-
triebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und 
andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, zu roden oder auf den 
Stock zu setzen.

•	 Baudenkmäler und Bodendenkmäler sind nach heutigem Kenntnisstand von der Planung nicht betroffen. 
Auf die Anzeigepflicht von Bodenfunden und das Veränderungsverbot (§ 16 Abs. 1 und 2 SDschG) wird hin-
gewiesen. Auf § 28 SDschG (Ordnungswidrigkeiten) wird hingewiesen.

•	 Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberflächenabflüsse aufgrund von 
Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfluss zugeführt werden. Den umliegenden Anliegern darf kein 
zusätzliches Risiko durch unkontrollierte Überflutungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberflächenplanung 
vorsorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besondere Maßnahmen zur Abwehr von mög-
lichen Überflutungen sind während der Baudurchführung und bis hin zur endgültigen Begrünung und 
Grundstücksgestaltung durch die Grundstückseigentümer zu bedenken.

•	 Sind im Planungsgebiet Altlasten oder altlastverdächtige Flächen bekannt, oder ergeben sich bei den 
geplanten Bauvorhaben Anhaltspunkte über schädliche Bodenveränderungen, besteht gemäß § 2 (1) 
Saarländisches Bodenschutzgesetz (SBodSchG) die Verpflichtung, die untere Bodenschutzbehörde im 
Fachbereich 2.2 des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz zu informieren.

•	 Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom. Bei der Bauausführung ist dar-
auf zu achten, dass Beschädigungen der vorhandenen Telekommunikationslinien vermieden wer-
den und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der ungehinderte Zugang zu den 
Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. Insbesondere müssen Abdeckungen von Abzweigkästen und 
Kabelschächten sowie oberirdische Gehäuse soweit freigehalten werden, dass sie gefahrlos geöffnet und 
ggf. mit Kabelziehfahrzeugen angefahren werden können.
Bei Konkretisierung der Planungen durch einen Bebauungsplan ist eine Planauskunft und Einweisung von 
der zentralen Stelle der Deutschen Telekom Technik GmbH Zentrale Planauskunft Südwest einzuholen.

•	 Für das Plangebiet liegen keine Luftbilder oder sonstige Unterlagen vor, die eine Kampfmittelbelastung für 
den Planungsbereich dokumentieren. Somit ist es nicht möglich, Aussagen zu möglichen Kampfmitteln im 
Bereich der geplanten Baumaßnahme zu machen. Das Vorhandensein von Kampfmitteln kann somit nicht 
ausgeschlossen werden. Sollten Kampfmittel gefunden werden, so ist über die zuständige Polizeidienststelle 
der Kampfmittelbeseitigungsdienst unverzüglich zu verständigen.

HINWEISE

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit §§ 49-54 Saarländisches Wassergesetz)

Das Plangebiet ist an die vorhandene Kanalisation anzuschließen. Die maximal in das Kanalnetz einzuleitende 
Niederschlagsmenge aus dem Plangebiet beträgt 36 l/s. Für das darüber hinaus anfallende Niederschlagswasser 
ist innerhalb des Plangebietes eine entsprechend dimensionierte Rückhaltung vorzusehen.

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 85 Abs. 4 LBO)

Dächer:
•	 Die Errichtung von Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie (Photovoltaik, Solare Wärmenutzung) auf den 

Dachflächen ist zulässig.

Stützmauer:
•	 Innerhalb des Plangebietes sind Stützmauern bis zu einer Höhe von 6,0 m allgemein zulässig.

Werbeanlagen:
•	 Werbeanlagen sind an der Stätte der Leistung zulässig. Es sind darüber hinaus gemeinsame Hinweisschilder 

oder -tafeln zulässig (auch Fremdwerbung). Die Höhe der Hinweisschilder oder -tafeln darf max. 8,0 m be-
tragen. Zusätzlich ist ein Werbepylon mit einer Höhe von 15,0 m zulässig. Unzulässig sind blinkende Leucht-
reklamen sowie zeitweise und sich ständig bewegende Werbeanlagen.

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN

(§ 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. LBO UND SWG)

VERFAHRENSVERMERKE

•	 Die Vorhabenträger, die Lidl Immobilien GmbH & 
Co. KG sowie die Reisebüro Müller Nies GmbH, 
haben mit Schreiben vom 02.10.2020 die Einlei-
tung eines Satzungsverfahrens nach § 12 BauGB 
beantragt.

•	 Der Gemeinderat der Gemeinde Perl hat am 
26.10.2020 die Einleitung des Verfahrens zur 
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes „Dörrwiese-Mühlenklopp 2. Änderung“ 
mit Vorhaben- und Erschließungsplan beschlos-
sen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

•	 Der Beschluss, diesen vorhabenbezogenen Be
bauungsplan aufzustellen, wurde am 10.03.2021 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 2 Abs. 1 BauGB).

•	 Es wird bescheinigt, dass die im räumlichen Gel
tungsbereich des vorhabenbezogenen Bebau
ungsplanes gelegenen Flurstücke hinsichtlich 
ihrer Grenzen und Bezeichnungen mit dem 
Liegenschaftskataster übereinstimmen.

•	 Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird 
gem. § 13a BauGB (Bebauungspläne der Innen-
entwicklung) im beschleunigten Verfahren aufge-
stellt. Gem. § 13a Abs. 3 und 4 BauGB wird eine 
Umweltprüfung nicht durchgeführt.

•	 Der Gemeinderat der Gemeinde Perl hat in seiner 
Sitzung am 04.03.2021 den Entwurf gebilligt und 
die öffentliche Auslegung des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes „Dörrwiese-Mühlenklopp 
2. Änderung“ mit Vorhaben- und Erschließungs-
plan beschlossen (§ 13a BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 
BauGB).

•	 Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungs
planes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil 
A) und dem Textteil (Teil B), dem Vorhaben- und 
Erschließungsplan, der Begründung sowie dem 
Verträglichkeitsgutachten, hat in der Zeit vom 
29.03.2021 bis einschließlich 30.04.2021 öffent-
lich ausgelegen (§  13a BauGB i.V.m. §  3 Abs. 2 
BauGB).

•	 Ort und Dauer der Auslegung wurden mit dem 
Hinweis, dass Stellungnahmen während der Aus-
legungsfrist von jedermann schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch per Mail abgegeben wer-
den können, dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 
den vorhabenbezogenen Bebauungsplan unbe-
rücksichtigt bleiben können, am 10.03.2021 orts-
üblich bekannt gemacht (§ 13a BauGB i.V.m. § 3 
Abs. 2 BauGB).

•	 Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie die Nachbargemeinden wurden 
mit Schreiben vom 18.03.2021 von der Aus-
legung benachrichtigt (§  13a BauGB i.V.m. §  3 
Abs.  2 BauGB und §  4 Abs.  2 BauGB und § 2 
Abs. 2 BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis zum 
30.04.2021 zur Stellungnahme eingeräumt.

•	 Während der öffentlichen Auslegung gingen sei-
tens der Behörden und der sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange, der Nachbargemeinden sowie 
der Bürger Anregungen und Stellungnahmen ein. 
Die Abwägung der vorgebrachten Bedenken und 
Anregungen erfolgte durch den Gemeinderat am 
14.07.2022. Das Ergebnis wurde denjenigen, die 
Anregungen und Stellungnahmen vorgebracht 
haben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB). 

•	 Der Gemeinderat hat am 14.07.2022 den vorha-
benbezogenen Bebauungsplan „Dörrwiese-Müh-
lenklopp 2. Änderung“ als Satzung beschlossen 
(§ 10 Abs. 1 BauGB). Der vorhabenbezogene Be-
bauungsplan besteht aus der Planzeichnung (Teil 
A) und dem Textteil (Teil B), dem Vorhaben- und 
Erschließungsplan sowie der Begründung.

•	 Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Dörr-
wiese-Mühlenklopp 2. Änderung“ wird hiermit 
als Satzung ausgefertigt.

	 Perl, den __.__.____

	
	 Der Bürgermeister

•	 Der Satzungsbeschluss wurde am 19.07.2022 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
In dieser Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit 
der Einsichtnahme, die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Vorschrif-
ten sowie auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 
BauGB und auf die Rechtsfolgen des § 12 Abs. 6 
KSVG hingewiesen worden.

•	 Mit dieser Bekanntmachung tritt der vorhabenbe-
zogene Bebauungsplan „Dörrwiese-Mühlenklopp 
2. Änderung“, bestehend aus der Planzeichnung 
(Teil A) und dem Textteil (Teil B), dem Vorhaben- 
und Erschließungsplan, der Begründung sowie 
dem Verträglichkeitsgutachten in Kraft (§  10 
Abs. 3 BauGB).

	 Perl, den __.__.____ 	

	 Der Bürgermeister

Bearbeitet im Auftrag der 
Lidl Immobilien GmbH & Co. KG	 Reisebüro Müller-Nies GmbH
Berliner Chaussee 13			   In der Dörrwiese 8
16559 Liebenwalde			   66706 Perl

Stand der Planung: 06.07.2022 
SATZUNG

Gesellschaft für Städtebau und 
Kommunikation mbH

Kirchenstraße 12 · 66557 Illingen
Tel: 0 68 25 - 4 04 10 70  
email: info@kernplan.de

Geschäftsführer:  
Dipl.-Ing. Hugo Kern 
Dipl.-Ing. Sarah End

Dörrwiese-Mühlenklopp 2. Änderung
Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Vorhaben- und  
Erschließungsplan in der Gemeinde Perl, Ortsteil Perl

M 1:10.000 Quelle: ZORA, LVGL

Maßstab 1:500 im Original
Verkleinerung ohne Maßstab
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Quelle:  Gemeinde Perl

VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN 
„DÖRRWIESE - MÜHLENKLOPP“ (2006) 

TEIL A: PLANZEICHNUNG

DIE KATASTERGRUNDLAGE IST IM ORIGINAL BESTÄTIGT. 
Stand Katastergrundlage: 21.08.2017

SOEZ

Lebensmittel-
markt

VF
1.500 qm

GRZ
0,9

GOKmax.
9,0 m

a -

Die digitale Liegenschaftskarte entstand durch manuelles Digitalisieren der analogen Liegenschaftskarte. Durch Transformationsberechnungen wurde eine blattschnittfreie und homogene Liegenschaftskarte erzeugt. 
Demzufolge kann die Genauigkeit der digitalen Liegenschaftskarte auch nur der Genauigkeit der zugrunde gelegenen, analogen Liegenschaftskarte entsprechen. Werden aus der digitalen Liegenschaftskarte Koordinaten 
entnommen, muss für jede weitere Verwendung beachtet werden, dass die Genauigkeit im besten Falle die der grafischen Koordinaten (Präsentationskoordinaten) entspricht. Auch sonstige Maße (Spannmaße), die aus der 
digitalen Liegenschaftskarte abgeleitet werden, sind unter diesem Gesichtspunkt zu beurteilen. (Quelle: LVGL); Digitale Kartengrundlage: Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung.

SOEZ

Drogeriemarkt
VF

700 qm

GRZ
0,9

GOKmax.
9,0 m

a -

VORHABEN- UND ERSCHLIESSUNGSPLAN MÄRKTE LIDL UND DM

Quelle: Architekturbüro janek pfeufer GmbH, Saarbrücken, Stand: April 2022

Quelle: Lidl Dienstleistung GmbH & Co KG, Abteilung Filialbau, Neckarsulm ; Stand: 01.05.2020

ANSICHT, SCHNITT LIDL-MARKT MIT DM

SO
Feinkostladen/ 

Reisebüro/ Café/ 
Bistro / Restaurant

VF
125 qm

GRZ
0,7

GOKmax.
8,0 m

a II

Quelle: Architekturbüro Otmar Mohr, Merzig, Stand: 04.12.2020

PERSPEKTIVE ERWEITERUNG REISEBÜRO MÜLLER-NIES, MARKT REGIONALE LEBENSMITTEL

7.	 ANSCHLUSS AN ÖFFENTLICHE 
STRASSENVERKEHRSFLÄCHEN; 
HIER: EIN- UND AUSFAHRTBEREICHE
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB Siehe Plan. 

Ein- und Ausfahrten sind nur in den dafür vorgesehe-
nen Bereichen zulässig. 

8.	 PRIVATE GRÜNFLÄCHEN
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB Siehe Plan.

9.	 MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, 
NATUR UND LANDSCHAFT
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB Im bestehenden LIDL - und DM-Markt sind mind. 5 

Brutplätze von Haussperlingen vorhanden. Bei einer 
laufenden Brut darf dort nicht rückgebaut werden 
(d. h. Rückbau erst ab Oktober). Für die Beseitigung 
der Nistplätze ist eine Ausnahmegenehmigung mit 
Ersatzmaßnahmen nach § 45 BNatSchG bei der 
Unteren Naturschutzbehörde zu beantragen.

10.	 ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN 
UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 25A BAUGB Die nicht baulich genutzten Flächen des Baugebietes 

sind gärtnerisch zu gestalten. Diese Flächen sind als 
kräuterreiche Wiese mit lockerer Baum-/Strauchbe-
pflanzung (ca. 10 - 20 %) anzulegen.
Die festgesetzte Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ist mit ein-
heimischen und standortgerechten Sträuchern und 
Gehölzen gemäß Pflanzliste in einem Pflanzraster von 
1,5 m x 1,5 m zu bepflanzen. Je 10 m ist ein Hoch-
stamm (StU 12 - 14 cm) zu integrieren.
Je 6 oberirdischer Stellplätze ist zudem 1 großkroni-
ger standortgerechter Laubbaum (StU 12 - 14 cm) ge-
mäß Pflanzliste anzupflanzen. Diese müssen nicht im 
Bereich der Stellplätze angepflanzt werden, sondern 
können an anderer Stelle des Plangebietes vorgese-
hen werden.
Vorhandene Anpflanzungen können angerechnet wer-
den.

Pflanzliste Bäume (Pflanzqualität: 3xv, StU 12 - 14 
cm):
•	 Acer campestre (Feldahorn)
•	 Fraxinus excelsior (Esche)
•	 Sorbus aucuparia (Eberesche)
•	 Prunus avium (Vogelkirsche)
•	 Quercus robur (Stieleiche)
•	 Salix caprea (Salweide)
•	 Obstbaum-Hochstämme i. S., Juglans regia (Wal-

nuss)

Pflanzliste Sträucher (Pflanzqualität: 2xv, 3 - 4 Triebe):
•	 Cornus mas (Korbnelkirsche)
•	 Cornus sanguinea (Roter Hartriegel)
•	 Corylus avellana (Hasel)
•	 Crataegus monogyna, C. laevigata (Weißdorn)
•	 Prunus spinosa (Schlehe)
•	 Ligustrum vulgare (Liguster, Rainweide)
•	 Rosa arvensis (Ackerrose)
•	 R. canaina (Hundsrose)
•	 Sambucus nigra (Schw. Holunder)
•	 Viburnum lantana (Wolliger Schneeball)

Bei den Anpflanzungen sind die DIN 18320, DIN 
18915, DIN 18916, DIN 18919, DIN 18920 sowie die 
FLL Empfehlungen für Baumpflanzungen (Teil1 und 2), 
FLL ZTV Baumpflege und FLL Gütebestimmungen für 
Baumschulpflanzen zu beachten.

11.	 GRENZE DES RÄUMLICHEN 
GELTUNGSBEREICHES
ANALOG § 9 ABS. 7 BAUGB

Siehe Plan.

Quelle:  Gemeinde Perl

VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN 
„DÖRRWIESE - MÜHLENKLOPP - 1. ÄNDERUNG“ (2011) 

VORHABEN- UND ERSCHLIESSUNGSPLAN MARKT REGIONALE LEBENSMITTEL

Quelle: Architekturbüro Otmar Mohr, Merzig, Stand: 08.12.2020; ohne Maßstab

dietmarollinger
Texteingabe
18 07 2022

dietmarollinger
Texteingabe
25 07 2022

dietmarollinger
Texteingabe
gez. Uhlenbruch

dietmarollinger
Texteingabe
gez. Uhlenbruch




